
 

Altmarkkreis Salzwedel  
Schulamt  
Karl-Marx-Straße 32  
29410 Salzwedel   
T 03901 8404104  
E-Mail: Katja.Kahle@altmarkkreis.de  
 

 
 
 

Bitte in Blockschrift ausfüllen & von der Schule bestätigen lassen (Stempel, siehe oben). In Anschluss 
Zusendung an das Schulamt des Altmarkkreises Salzwedel (o. g. Adresse). 
 
 

Schule:  

Nachname des Schülers:  

Vorname des Schülers:  

Geburtsdatum:  

Straße & Hausnr.:  

Postleitzahl & Ort:  

ggf. Ortsteil:  

Klasse (im o. g. Schuljahr):  

Einstiegshaltestelle:  

Kunden-Nummer:  
(kein Pflichtfeld) 

Name eines Personensorgeberechtigen:  
(kein Pflichtfeld)  

Telefon:  
(kein Pflichtfeld)  

E-Mail-Adresse:  
(kein Pflichtfeld)  

Grund der Änderung:  
 
Änderungen der Sammel-Schülerzeitkarten aufgrund von Umzug oder Schulwechsel sind nicht kostenpflichtig. 
Jedoch sind in diesem Fall die „alten“ Fahrausweise bei der Schule abzugeben. 
 
Änderungen der Sammel-Schülerzeitkarte, die auf persönlichen Wunsch durchgeführt werden (z. B. 
Einstiegserweiterung, Namensänderung wg. Heirat der Eltern) sind ab dem 13.02.2012 kostenpflichtig. Persönlich 
gewünschte Erweiterungen gelten jeweils nur 1 Schuljahr. Die Gebühren betragen 10,00 € bzw. 11,00 €. 
 
Zur Zahlung bieten wir Ihnen die unten aufgeführten Zahlungsmöglichkeiten an. Bitte wählen Sie: 
 

 
Datum, Unterschrift eines Personensorgeberechtigten:_______________________________________ 

 
Informationen nach Artikel 13 und 14 DSGVO befinden sich auf der Rückseite 

Antrag auf Änderung der Sammel-Schülerzeitkarte  

Schulbestätigung (Stempel) Bestätigung Schulamt (Stempel) 

 10,00 € (ohne Schutzhülle) 
 
 Zahlung per Vorabüberweisung  
 & Versand an die Schule   
 Zahlungsempfänger:  
 PVGS Altmarkkreis Salzwedel mbH  
 IBAN: DE09 810 555 55 30 00 00 26 50  
 BIC: NOLADE21 SAW  
 Verwendungszweck:  
 Zweitschrift SSZK + Name des Schülers 

  11,00 € (mit Schutzhülle) 
 
 Barzahlung bei Abholung 
 Bei der PVGS in Salzwedel oder Gardelegen 
 nach vorheriger telefonischer Vereinbarung 
 unter 03901 30 40 27. 



 

 

Informationen zur Datenverarbeitung   
 
Verantwortlicher für die Datenverarbeitung: 
Altmarkkreis Salzwedel – Der Landrat 
29410 Salzwedel, Karl-Marx-Straße 32 
Tel. 03901/ 8400 E-Mail: info@altmarkkreis-salzwedel.de 
Vertreten durch das Schul- und Sozialamt 
 
Datenschutzbeauftragter des Altmarkkreises Salzwedel: 
Yves Müller w.o., Tel.: 03901/840 108 
 
Zweck der Verarbeitung: 
Ihre Daten werden dafür erhoben, um einen möglichen Anspruch auf Schülerbeförderung (§ 71 Schulgesetz 
Sachsen –Anhalt) zu prüfen. 
 
Übermittlung der Daten an Dritte: 
Die Daten werden an die PVGS, Personenverkehrsgesellschaft Altmarkkreis Salzwedel mbH 
Böddenstedter Weg 18a, 29410 Salzwedel 
Tel.: 0 39 01 / 30 40 12, Fax: 0 39 01 / 30 40 15, E-Mail: info@pvgs-salzwedel.de 
übermittelt. 
 
Betroffenenrechte  
Der Schüler, und/oder sein gesetzlicher Vertreter, haben das Recht auf Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten 
personenbezogenen Daten (Art. 15 DSGVO), sowie auf deren Berichtigung (Art. 16 DSGVO) oder Löschung bzw. 
Einschränkung der Verarbeitung (Art. 17, 18 DSGVO). Ferner besteht ein Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO) 
gegen die Verarbeitung, soweit diese nicht ausschließlich zur Aufgabenerfüllung erfolgt, sowie ein Recht auf 
Übertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) der von Ihnen bereitgestellten Daten.  
Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft der Altmarkkreis Salzwedel, ob die 
gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind.  
Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Landesbeauftragten für den Datenschutz Sachsen-Anhalt, 
Leiterstraße 9, 39104 Magdeburg, Tel. 0391 81803-0, E-Mail: poststelle@lfd.sachsen-anhalt.de, Internet: 
www.datenschutz.sachsen-anhalt.de.  
Wenn Sie in die Verarbeitung durch eine entsprechende Erklärung eingewilligt haben, ist diese stets 
zukunftswirksam widerruflich. 
 
Pflicht zur Angabe der Daten 
Der Altmarkkreis Salzwedel benötigt Ihre Daten, um einen möglichen Anspruch Schülerbeförderung gewähren zu 
können. Wenn Sie die erforderlichen personenbezogenen Daten nicht angeben, kann Ihr Antrag nicht bearbeitet 
werden. 
 


